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Editorial

Die Verabschiedung vom Gesamthandsvermögen

Rechtsanwalt Ingo Glas ist Partner der Rechtsanwaltskanzlei Geiersberger ▪ Glas & Partner 
mbB in Rostock und Schwerin. Als Fachanwalt für Steuerrecht und Agrarrecht ist er zu-
dem Vorsitzender des Ausschusses für Agrarwirtschaftsrecht der Deutschen Gesellschaft für 
Agrarrecht (DGAR) und des Fachausschusses für Agrarrecht bei der Rechtsanwaltskammer 
Mecklenburg-Vorpommern sowie Mitglied des Ausschusses für Agrar- und Steuerrecht bei 
der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG).

Seit mehr als 120 Jahren ist das sogenannte Gesamthandsvermögen im deut-
schen Recht der Personengesellschaften gesetzlich verankert. Der Begriff wurde 
durch die Vorstellung geprägt, dass insbesondere bei der GbR sämtliche Ge-

sellschafter „ihre Hand“ auf das Vermögen der Gesellschaft legen und daher nur gemeinsam handeln 
können und ihnen das Vermögen gemeinschaftlich zusteht. Rechtlich geriet diese Vorstellung bereits mit 
der Grundsatzentscheidung des BGH vom 29.1.2001 ins Wanken, mit der er die Rechtsfähigkeit der BGB-
Außengesellschaft anerkannte. Das Vermögen der GbR wurde unmittelbar der Gesellschaft zugeordnet. 
Die Rechtsprechung folgte damit den praktischen Bedürfnissen, wonach die GbR am Wirtschaftsverkehr 
teilnahm und daher eigene Rechte wahrnehmen und eigenes Vermögen halten musste. Im Steuerrecht 
fand das Gesamthandsvermögen Einzug in diverse Gesetze, wie z.B. §§ 6 Abs. 5, 6b Abs. 10 EStG, §§ 5, 6 
GrEStG, § 10 Abs. 1 ErbStG und § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO. Zudem zog die Vorstellung in steuerliche Rechtsinsti-
tute ein, wie z.B. das gesamthänderisch gebundene Rücklagenkonto in Abgrenzung zu den Kapitalkonten, 
die den Gesellschaftern unmittelbar zugeordnet sind.

Mit dem am 20.1.2021 vorgelegten Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Perso-
nengesellschaftsrechts (MoPeG) wird das Institut des Gesamthandsvermögens als Rechtsbegriff aus dem 
BGB eliminiert. Das Gesetz soll nach dem Willen der Regierung am 1.1.2023 in Kraft treten. Der GbR wird 
dann ihre Rechtsfähigkeit auch gesetzlich zugesprochen. Damit einhergeht, dass die GbR selbst Träger 
ihres Vermögens ist. Einer Zuordnung über die „gesamten Hände“ ihrer Gesellschafter bedarf es nicht. 
Konsequenterweise kann dann nicht mehr von einem gesamthänderisch gebundenen Vermögen gespro-
chen werden. Die Aufgabe der Vorstellung vom Gesamthandsvermögen hält über eine Verweisung ins 
HGB auch Einzug in das Recht der oHG und der KG.

Obgleich in der Begründung des Regierungsentwurfs zum MoPeG ein kurzer Blick aufs Steuerrecht 
geworfen wurde, hat man es bisher nicht für notwendig empfunden, Änderungen in den Steuergeset-
zen vorzusehen. Zwar werden mehr als 130 Gesetze angepasst, darunter befindet sich aber kein einziges 
Steuergesetz, in dem der Begriff des Gesamthandsvermögens eine Rolle spielt. In der Begründung wird 
nur kurz auf das Ertragsteuerrecht Bezug genommen. Erwähnt wird, dass mit dem MoPeG keine Änderun-
gen an den ertragsteuerlichen Grundsätzen bei der Besteuerung von Personengesellschaften verbunden 
seien. Soweit in den Steuergesetzen von Gesamthandsvermögen gesprochen werde, sei dies bei rechts-
fähigen Personengesellschaften dahingehend zu verstehen, dass damit das Vermögen der Gesellschaft in 
Abgrenzung zum Vermögen der einzelnen Gesellschafter (Sonderbetriebsvermögen) gemeint sei.

Ob mit diesen kurzen Erwägungen sämtliche steuerrechtlichen Facetten abgebildet werden können, 
ist zweifelhaft. Im Steuerrecht wird man nicht einfach den Begriff des Gesamthandsvermögens durch das 
(Betriebs-)Vermögen einer Personengesellschaft austauschen können, weil das Gesamthandsvermögen 
im steuerrechtlichen Sinne auch Vermögensmassen außerhalb der Personengesellschaften umfasst, wie 
z.B. das Vermögen der Erbengemeinschaft. Dieser wird auch nach dem MoPeG keine Rechtsfähigkeit zu-
gesprochen, sodass es dort bei einer gesamthänderisch gebundenen Vermögenszuordnung bleiben muss. 
Zudem bliebe im Steuerrecht eine im Verhältnis zum Gesellschaftsrecht fehlerhafte Bezeichnung. Und ob 
die Finanzverwaltung und die -rechtsprechung auch konstatiert, dass das Steuerrecht nur einen fehler-
haften Zivilrechtsbegriff verwendet, ist zweifelhaft und wurde in der Vergangenheit gelegentlich auch 
anders gewertet, frei nach dem Motto, dass der Steuergesetzgeber doch ausreichend Zeit gehabt hatte, 
seine Begrifflichkeiten den geänderten Zivilrechtsnormen anzupassen und wenn er es gleichwohl nicht 
macht, wird das schon seinen materiell rechtlichen Grund haben. Insbesondere im Grunderwerbsteuer-
recht würden sich unliebsame Folgen ergeben, wenn der Vermögensübergang von Miteigentümern oder 
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von einem Alleineigentümer insoweit nicht mehr von der Grunderwerbsteuer befreit ist, wie ihr Anteil an 
der Personengesellschaft ihrem Bruchteil am Grundstück entspricht. Bisher definierte sich im GrEStG die 
Abgrenzung zwischen Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften über den Begriff des Gesamt-
handsvermögens. Bleibt der Wortlaut im GrEStG unverändert, liefe man Gefahr, dass die Regelungen, die 
das Gesamthandsvermögen als Tatbestandsmerkmal aufweisen, nicht mehr bei Personengesellschaften 
zur Anwendung kommen können.

Um unliebsame Folgen zu vermeiden, sollte der Steuergesetzgeber seine Gesetze den möglichen und 
wahrscheinlichen Änderungen durch das MoPeG anpassen. Noch gäbe es genügend Zeit dafür.

Rostock, im Juni 2021
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